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Grundlagen- und Schwerpunktseminar (I/IV/VI) 
 
 
 

zu 
 

 

Grundfragen und  
aktuellen Herausforderungen des 

Versammlungsrechts 
 
 
 

an. 

 

Das in Art. 8 GG geschützte Recht der Bürgerinnen und Bürger, „durch Ausübung 

der Versammlungsfreiheit aktiv am politischen Meinungs- und Willensbildungs-

prozeß teilzunehmen, gehört“, wie das Bundesverfassungsgericht im grundlegen-

den Brokdorf-Beschluss vom 14.5.1985 hervorgehoben hat, „zu den unentbehrli-

chen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens.“ Daher „ge-

bührt dem Grundrecht in einem freiheitlichen Staatswesen ein besonderer Rang“. 

Gleichzeitig bergen Versammlungen, wie nicht zuletzt aktuelle Entwicklungen 

verdeutlichen, Konfliktpotential: Finden Versammlungen im öffentlichen Raum 

statt, besteht ein Bedürfnis nach Koordination mit gleichartigen und anderen Nut-

zungen, wie Gegendemonstrationen oder dem Straßenverkehr. Rechtfertigen 

diese Konflikte, etwa eine Unterbrechung wichtiger Verkehrswege infolge von Kli-

maprotesten, eine Beschränkung der Versammlungsfreiheit? Versammlungen 



können, wie der Sturm auf das Reichstagsgebäude im August 2020 oder die Stür-

mung des Kapitols in Washington D.C. im Januar 2021 zeigen, unfriedlich verlau-

fen. Welche Instrumente sieht das Versammlungsrecht vor, um dem entgegen-

zuwirken? Was stellt überhaupt eine von Art. 8 GG besonders geschützte Ver-

sammlung dar (Loveparade, Protestcamps)? 

Vor diesem Hintergrund thematisiert das Seminar Grundfragen und aktuelle Her-

ausforderungen des Versammlungsrechts an der Schnittstelle von Verwaltungs-, 

Verfassungs- und Unionsrecht. Das Seminar umfasst einen Praxistermin. 

Die Seminarsitzung findet Ende der Vorlesungszeit im Sommersemester statt. 

Das Seminar ist als Grundlagenseminar ausgerichtet. Wenige Themen eignen 

sich auch für Studierende der Schwerpunktbereiche I (Europa- und Völkerrecht), 

IV (Deutsches und Internationales Umwelt- und Wirtschaftsregulierungsrecht) 

und VI (Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht). 

Ich bitte Interessent(inn)en, sich bei Frau Eberl (sekretariat.wollenschlae-

ger@jura.uni-augsburg.de) bis zum 4.2.2024 voranzumelden. Auch für Rückfra-

gen steht Ihnen Frau Eberl oder mein Mitarbeiter, Herr Leon Scherff 

(leon.scherff@jura.uni-augsburg.de), der die Seminarbetreuung übernimmt, zur 

Verfügung. Die Vorbesprechung findet am Montag, den 5.2.2024 um 9:00 Uhr 

statt. Für die Schwerpunktteilnehmer schließt sich die sechswöchige Bearbei-

tungszeit entweder unmittelbar hieran an oder kann in die weitere Vorlesungszeit 

im Sommersemester 2024 gelegt werden.  

 

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung. 

 
Gez. Ferdinand Wollenschläger 


